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Erweiterung der Rückstandshalde des Werkes Werra, Standort Hattorf Phase 2 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren

Hier: Ihre Nachfrage per E-Mail vom 25.11.2021 sowie der Vermerk zum Termin am 17.11.2021 

zum Rahmenbetriebsplan „Nachhaltiges Rückstandsmanagement am Standort Hattorf 
(Haldenerweiterung Hattorf) - Phase 2“, RBP HA-04/09, DVS 3002013.19 in der Fassung 2021

Sehr geehrter Herr Mägerlein, 

sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre Nachfrage vom 25.11.2021 zu der Bewertung der vom TLUBN 

genannten repräsentativen Messstellen sowie den Vermerk des Termins am 17.11.2021 (dort 

Punkt 4 FFH-Gebiet Ulster) übersende ich Ihnen anhängend die Stellungnahme von AKVO. Die 

digitale Unterlage haben wir Ihnen bereits am 17.12.2021 übersandt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Glückauf

Dr. Beate Böhme 
Projektleiterin Sachgebietsleiter

Geologie/Hydrolgeologie/Bohrungen
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ten Grundwassermessstellen
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1 Anlass

Die AKVO GmbH wurde durch K+S aufgefordert, die Auswirkungsprognose (Ul) um eine Bewer

tung folgender Sachverhalte zu ergänzen:

1. Betroffenheit des FFH Gebietes Ulster (Grundwasser und Oberflächenwasser) durch die 

Haldenerweiterung Phase 1 und 2,

2. Betroffenheit der weiteren bewertungsrelevanten Grundwassermessstellen nach (U3) 

Zu den beiden Punkten wird im Folgenden Stellung genommen.

2 Unterlagen

(U1) AKVO GmbH (Juni 2021); Nachhaltiges Rückstandsmanagement am Standort Hattorf; 

(Haldenerweiterung Hattorf); Band 3.12.2E2 der Antragsunterlage zum RBP Haldener

weiterung Hattorf Phase 2; Auswirkungen der Haldenerweiterung der ESTA-Rückstands- 

halde Hattorf Phase 1 und Phase 2 auf das Schutzgut Grundwasser und grundwasser

abhängige Landökosysteme

(U2) Managementplan (Fachbeitrag Offenland) für das FFH-Gebiet 077 „Ulster" (DE 5225-305); 

Auftraggeber Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz Referat 34 - 

Natura 2000, Biotopschutz Göschwitzer Str. 41, 07745 Jena, Auftragnehmer Bieterge

meinschaft RANA / INL;

(U3) TLUBN (2021): Stellungnahme des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Na

turschutz als Träger öffentlicher Belange auf die Beteiligung durch das Regierungspräsi

dium Kassel im bergrechtlichem Planfeststellungsverfahren mit Schreiben vom 

10.08.2021 zum Antrag der K+S Minerals and Agriculture GmbH auf 3. Planänderung 

und Ergänzung des Rahmenbetriebsplanes zur Erweiterung der Halde Hattorf des Wer

kes Werra in Philippsthal in Hessen mit Schreiben vom 01.07.2021 hier: Stellungnahme 

der Abteilung 8 (TLUBN) zu bergbaulichen, zu geologischen sowie zu hydro- und
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ingenieurgeologischen Aspekten im Verfahren "Haldenerweiterung Hattorf - Phase 2" 

auf Anforderung von Ref. 51 v. 25.08.2021 (5070-51-4591/2216-6-80997/2021)

(U4) Nachhaltiges Rückstandsmanagement am Standort Hattorf (Haldenerweiterung Hat

torf), RBP Erweiterung der Rückstandshalde des Werks Werra, Standort Hattorf, in Phi- 

iippsthal, Band 3.13.1; Geologisches, Hydrogeologisches und Numerisches Modell für 

das Umfeld der Produktions- und Haldenstandorte des Werkes Werra, Teilgebiet 1: Hat

torf / Unterbreizbach, Auswertung und Dokumentation der im Werra-Kaligebiet durch

geführten aero-geophysikalischen Messungenjungk Consult GmbH, 2014

3 Betroffenheit des FFH- Gebietes Ulster

Das FFH-Gebiet Ulster liegt im Wartburgkreis und erstreckt sich über eine Nord-Südausdeh

nung von rund 18 km entlang des Mittellaufs der Ulster von der Thüringischen Landesgrenze 

zu Hessen südlich Motzlar bis Unterbreizbach. Entlang seiner südlichen Grenze umfasst das 

FFH Gebiet Teile des ehemaligen Grenzstreifens (U2). Hier erreicht das Gebiet die größte Ost- 

West-Ausdehnung mit etwa 3,4 km. Nördlich daran anschließend folgen die Gebietsgrenzen im 

Untersuchungsraum als zwischen 50 und 100 m breiter Korridor dem Verlauf der Ulster. Das 

Grundwasser wird hier - wie im FFH Gebiet DE 5125-350 „Werra zwischen Philippsthal und Her

leshausen" durch eine bereits historisch und anteilig geogen entstandene Beeinflussung mit 

Salzen aus dem natürlichen Salzwasseraufstieg, der ehemaligen Kieserithalde des Standortes 

Unterbreizbach (U4), aus der Versenkbeeinflussung und der Bestandshalde beeinflusst. Im 

FFH-Gebiet Ulster ist eine zunehmende Beeinflussung durch die Bestandshalde nicht auszu

schließen. Messbare Auswirkungen auf die Konzentrationen des Oberflächengewässers sind 

jedoch nicht zu erwarten. Die vorherrschenden Fließrichtungen des Grundwassers im Bereich 

der Haldenerweiterungen Phase 1 und Phase 2 sind nach Norden und Nordosten zur Werra 

gerichtet, die hydraulische Trennung zur Bestandshalde im Bereich der Phase 1 und 2 unter

bindet auch einen hypothetischen Abfluss in Richtung FFH Gebiet Ulster. Ein Einfluss der 

Haldenerweiterung Phase 1 und Phase 2 kann daher ausgeschlossen werden.
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4 Betroffenheit bewertungsrelevanter Messstellen

Die in (U3) für den GWK DE_GB_DEHE_4_0013 ergänzend als bewertungsrelevant bezeichneten 

Messstellen Hy Hattorf BR 3/2017 (Ersatz für Hy Hattorf 10/2002, Synonym BR 3/2017 HA), Hy 

Hattorf 9/2002 (Synonym GWM 9/2002 HA), Hy Hattorf 14/2010 (Synonym GWM 14/2010 HA), 

Hy Hattorf 52/2015 (Synonym GWM 52/2015 HA) befinden sich alle im unmittelbaren Umfeld 

der ESTA-Rückstandshalde Hattorf und sind haldenwasserbeeinflusst mit einer resultierenden 

Chlorid-Konzentration weit über dem Schwellenwert der GrwV. BR 3/2017 wird als Sicherungs

brunnen genutzt. Aufgrund der Lage der Erweiterungsphasen 1 und 2 nordwestlich der Be

standshalde, der vorherrschenden Fließrichtungen im Grundwasser und der hydraulischen 

Trennung der Phase 1 und 2 zur Bestandshalde werden im Vergleich zur vorhabenunabhängi

gen Entwicklung sinkende Konzentrationen erwartet. Die Erweiterungen Phase 1 und Phase 2 

bewirken keine Konzentrationserhöhungen von Chlorid, Sulfat oder Schwermetallen in diesen 

Messstellen.

ö Die Messstelle Hy Unterbreizbach 2A/2009 befindet sich weit außerhalb des derzeit und in Zu-
o
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| 5 Zusammenfassung
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Das Grund- und Oberflächenwasser im FFH-Gebiet Ulster und das Grundwasser der weiteren 

bewertungsrelevanten Grundwassermessstellen (U2) werden durch die Haldenerweiterung 

Phase 1 und Phase 2 nicht negativ beeinflusst.

Diese Einschätzung wird auch durch die aktuellen Auswertungen der Ergebnisse des Grund

wasserströmungsmodells bestätigt.
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Dipl.-Ing. Volker jungk Dr. Matthias Zippel


